
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr nimmt die Ausführungen vom 

Landesbetrieb Straßen NRW zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung: 
 

1. die Anpassung und Fortschreibung des Verkehrsgutachtens durchzuführen  
 
und 

 
2. die Planungen für die Gesamtmaßnahme (Anbindung UP-Kottenforst an die 

L 261, Bau des Radweglückenschlusses und Ertüchtigung des Knotenpunkt 
L 158/ L261/ K 53) gegen anteilige Kostenerstattung des Landesbetriebes                                            
(durchzuführen/ nicht durchzuführen, wird in der Sitzung entschieden). 

 


